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Bern, 20.12.2011 

 

Neue Richtlinien für Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien: Konsultation 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 22. November 2011 laden Sie den Handels- und Industrieverein des Kantons Bern zur 

Stellungnahme zur neuen Richtlinie für Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien ein. Für die Mög-

lichkeit, uns am Konsultationsverfahren zu beteiligen, danken wir Ihnen bestens. 

 

In Anbetracht des stets steigenden Stromverbrauchs und der  Notwendigkeit, die CO2-Belastung zu sen-

ken, halten wir eine wesentlich grosszügigere Praxis für die Erstellung von Anlagen zur Gewinnung von 

erneuerbaren Energien für unabdingbar. Den vorliegenden Richtlinien kommt allerdings bloss die Funktion 

zu, eine einheitliche und möglichst rechtsgleiche Auslegung der im BewD grundsätzlich definierten Ab-

grenzung zwischen baubewilligungspflichtigen und nicht baubewilligungspflichtigen Anlagen vorzuneh-

men.  Die unzähligen materiellen Hindernisse, die vorab durch die Bauvorschriften der Gemeinden inkl. 

Schutzvorschriften aller Art bestehen, werden damit leider nicht abgebaut. Insofern sind die Auswirkungen 

der neuen Richtlinien ziemlich beschränkt und deren indirekten Beitrag zur Energieversorgung marginal. 

Wir begrüssen dennoch die vorliegenden Bemühungen des AUEs und ermuntern den Baugesetzgeber, 

noch weitergehende auch echte materielle Erleichterungen in die Wege zu leiten. 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

Handels- und Industrieverein des Kantons Bern 
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